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Gemeinde Reppenstedt

Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel 
Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 

Entwurf 
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Lage des Plangebietes
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Wirksame Bebauungspläne im Plangebiet
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Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Landkreis Lüneburg, 24.08.2023 

• LROP wird ausgewertet, 

• Auswirkungsanalyse zu dem 
geplanten Einzelhandelsvorhaben 
von Dr. Lademann & Partner  
wurde vorgelegt

• Textliche Festsetzungen 
abgeleitet, Begründung ergänzt

Regionalplanung
• Auswertung LROP zur Entwicklung von 

Versorgungsstrukturen d. Einzelhandels 
gefordert - Einhaltung des 
Kongruenzgebotes und des 
Beeinträchtigungsverbotes sind 
nachzuweisen und sicherzustellen
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025, Auszug textliche Festsetzungen
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Landkreis Lüneburg, 24.08.2023 

• Vorabstimmung mit UNB erfolgt, 
Übereinkunft 30-m-Abstand kann 
nicht eingehalten werden,

• Baugrenze im reduzierten 
Abstand festgesetzt, 

• wertvolle Waldränder geschützt

Regionalplanung

• Verweis auf 3.2 05 und 08 RROP und 
LROP zum Waldabstand
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher 
Bauvorschrift, Entwurf 2025, Auszug Planzeichnung

Wald-
abstand
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Landkreis Lüneburg, 24.08.2023 

• Kenntnisnahme, Anpassung 
Begründung

• keine Festsetzungen zur Energie-
und Wärmeversorgung,

• Regelungen des 
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 
gelten ohnehin - u.a. 
Anforderungen an energetische 
Qualität von Gebäuden, Einsatz 
erneuerbarer Energien bei der 
Wärmeversorgung 

• Textliche Festsetzungen zum 
Klimaschutz, zur –anpassung
aufgenommen

Regionalplanung
• Hinweis auf Stand der Neuaufstellung 

des RROP 2025, noch keine Ziele in 
Aufstellung

• Empfehlung zur Aufnahme von 
Festsetzungen zur Energie- und 
Wärmeversorgung und von 
Festsetzungen zu Klimaschutz bzw.  
Klimafolgenanpassung 
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025, Auszug textliche Festsetzungen/ÖBV
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Landkreis Lüneburg, 24.08.2023 

• ÖBV wurde aufgenommen

• Hinweise betreffen nicht den 
Bebauungsplan, sondern die 
Ausführungsplanung, Aufnahme in 
Begründung

• Hinweis zur Anzeigepflicht von 
Kulturdenkmalen in den 
Bebauungsplan aufgenommen

Bauordnung
ÖBV soll ergänzt werden

Brandschutz
Hinweise auf Anforderungen zu 
Löschwasserbedarf, Abstände, 
Entnahmestellen

Bodendenkmalschutz
Hinweis auf die Landwehr, 
Vorkommen archäologischer Fundstücke 
nicht ausgeschlossen werden, Hinweis auf 
§ 14 NDSchG (Anzeigepflicht von 
Kulturdenkmalen) gefordert
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Landkreis Lüneburg, 24.08.2023 

• Umweltbelange wurden zum 
Entwurf ergänzt.

• Festsetzungen zum Erhalt von 
Waldrändern, Grabenflächen, 
Baumerhalt festgesetzt

• Nicht alle Bäume können erhalten 
werden

• Wald wird erhalten, 30-m-Abstand 
kann nicht eingehalten werden, 
dazu hat eine Vorabstimmung 
stattgefunden

Natur- und Landschaftsschutz
Darstellung der Umweltbelange im 
weiteren Verfahren zu erstellen und 
nachzureichen.

Anregung zur Aufnahme von Flächen für 
die Anpflanzung und Erhaltung von 
Bäumen und für die Gestaltung von 
Stadtgrün

Wald
Wald in seinem gegenwärtigen Ausmaß 
soll gesichert werden – Hinweis auf 
Waldabstand 30 m (RROP)
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher 
Bauvorschrift, Entwurf 2025, Auszug Planzeichnung

Festsetzungen zum  
Erhalt der 
Waldränder,
des Grabens 
(Grünfläche)

Festsetzung
Baumerhalt

Baumerhalt

nicht

möglich
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Landkreis Lüneburg, 24.08.2023 

• Liegt außerhalb des Plangebietes

• über die bestehende Zufahrt vom 
Kreisverkehr an der L216 
erschlossen. 

• Einfahrtbereich und  Bereiche 
ohne Ein- und Ausfahrt werden 
festgesetzt 

• Kenntnisnahme

• Festsetzungen zum Klimaschutz 
aufgenommen (s.o.), Kompakte 
Baukörper werden ermöglicht

Straßenverkehr
Hinweis auf Radwegeplanung an der L 216

Klimaschutz
Hinweis auf § 32a NBauO, PV-Anlagen auf 
Dachflächen

Weitere Hinweise: Bepflanzung, 
Verschattung, Wasserrückhalt, 
Gründächer, kompakte Bauweise,
Effiziente Nutzung PV
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Landkreis Lüneburg, 24.08.2023 

• Kenntnisnahme

• Festsetzungen zum Klimaschutz 
aufgenommen (s.o.), Kompakte 
Baukörper werden ermöglicht

• Kenntnisnahme

Mobilität
Einige Hinweise und keine Bedenken

Wasserwirtschaft/ 
Immissionsschutz/Bodenschutz/ 
Gesundheit
Keine Bedenken
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Deutsche Telekom Technik GmbH, 17.07.2023

KenntnisnahmeBelange nicht berührt

Avacon Netz GmbH -Betrieb Spezialnetze, 30.06.2023

Kenntnisnahme, 

Hinweise betreffen nicht den 
Bebauungsplan, sondern die 
Ausführungsplanung

• Hinweise auf 
Leitungsbestand/Leitungsschutz



STADT +
LANDSCHAFTSPLANUNGLÜNEBURG

BÜRO MEHRING

Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 11.08.2023

• NIBIS wird zur Information zu den 
Baugrundverhältnissen 
eingesehen

• zum Bebauungsplan 
Baugrunderkundung erstellt

Hinweis auf NIBIS Kartenserver und 
Anforderungen an Baugrunderkundung

Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen (LGLN) RD 
Hameln - Hannover Kampfmittelbeseitigungsdienst, 07.07.2023

Kenntnisnahme Hinweise betreffen 
nachfolgende Planungen,  
Luftbildauswertung wird beantragt

Hinweise zur Gefahrenerforschung
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 04.07.2023

• Berücksichtigung bei 
Ausführungsplanung

• schalltechnisches Gutachten 
erstellt, Festsetzungen zum 
Schallschutz getroffen

• Kenntnisnahme

• Wird gefolgt

• Keine Bedenken zum Inhalt der 
Planung

• maßgebenden Sichtdreiecke in den 
Einmündungsbereichen zur L 216  sind 
zu berücksichtigen

• Prüfung erforderlich, ob Festsetzungen 
oder Maßnahmen gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen (u. a. Straßenlärm 
der ‚L 216‘) erforderlich werden.

• Der Straßenbauverwaltung dürfen 
durch die Ausweisungen und 
Festsetzungen im Bebauungsplan sowie 
der Erschließung keine Kosten 
entstehen.

• Bitte um beglaubigte Ausfertigung.
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 04.07.2023

• der für Kerngebiete maßgebliche 
Orientierungswert von 63 dB(A) 
tags im südlichen Teilbereich des 
Plangebietes wird durch den 
Verkehrslärm um bis zu 6 dB(A) 
überschritten. 

• der Orientierungswert von 45 
dB(A) nachts im gesamten 

Plangebiet um bis zu 12 dB(A) 
überschritten. 

• Im Nahbereich des Kreisverkehrs 
Überschreitung von 60 dB(A) 
nachts -> Grenze der 

Gesundheitsgefährdung

• Prüfung erforderlich, ob Festsetzungen 
oder Maßnahmen gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen (u. a. Straßenlärm 
der ‚L 216‘) erforderlich werden.
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher 
Bauvorschrift, Entwurf 2025, Auszug Planzeichnung

Festsetzung von Lärmpegelbereichen     Baugrenze aus Bereich der Gesundheits-
gefährdung zurück genommen
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025, Auszug textliche Festsetzungen/ÖBV
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025, Auszug textliche Festsetzungen/ÖBV
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Niedersächsisches Forstamt Sellhorn, 11.08.2023

• Verringerter Waldabstand, gem. 
Bestandsituation im Landkreis 
Lüneburg vorabgestimmt

• Schutz der angrenzenden 
Waldränder durch 
Erhaltungsfestsetzung und 
Abrücken der Baugrenze

Hinweise auf die an das Plangebiet 
grenzenden Waldbestände gem. 
§ 2 NWaldLG und auf das LSG

Hinweis auf das RROP – Waldabstand 30m,
Bitte um Einhaltung

Hinweis auf Gefahrenabwehr 
(umstürzende Bäume, Waldbrandgefahr)
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

Sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.07. bis 11.08.2023

AbwägungStellungnahme

Vodafone Kabel Deutschland GmbH & Co.KG, 01.08.2023

• Kenntnisnahme, Hinweise 
betreffen Ausführungsplanung

• Keine Einwände,
• Hinweis auf Leitungsbestand im 

Plangebiet
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vom 

03.07. bis 11.08.2023

Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher 
Bauvorschrift, Entwurf 2025, Auszug Planzeichnung
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025

Textliche Festsetzungen
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025

Textliche Festsetzungen
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025

Maß der baulichen Nutzung, Firsthöhe
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025

Maß der baulichen Nutzung, Firsthöhe

Prinzipschnitt Jup Architektur

Firsthöhe 16,02 m
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025

Textliche Festsetzungen

(vorab bereits vorgestellt)

(vorab bereits vorgestellt)
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025

Textliche Festsetzungen
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025

Textliche Festsetzungen
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025

Hinweise
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025

Örtliche Bauvorschrift
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025

Örtliche Bauvorschrift
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Bebauungsplan Nr. 41 „Einzelhandel Ortsmitte“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Entwurf 2025

Örtliche Bauvorschrift


